
Erwerbsunfähigkeits-Schutzbrief

Das wichtigste  
 Werkzeug ist 
 eine gute 
 Absicherung



Erwerbsunfähigkeit bedeutet, für  
einen bestimmten Zeitraum über-
haupt keine Erwerbstätigkeit in einer 
bestimmten Stundenanzahl pro Tag 
mehr ausüben zu können.

Berufsunfähigkeit bedeutet, für einen 
bestimmten Zeitraum den zuletzt  
ausgeübten Beruf zu mindestens 50 % 
nicht mehr ausüben zu können.

Die staatlichen Leistungen reichen nicht aus

Bei einer schweren Erkrankung oder nach einem Unfall ist es oft nicht 
mehr möglich, im zuletzt ausgeübten Beruf zu arbeiten oder andere 
Tätigkeiten auszuüben. Man ist erwerbsunfähig.

Die gesetzliche Erwerbsminderungsrente erhält in der Regel jedoch nur,  
wer folgende Voraussetzungen erfüllt:

•	 60 Monate Wartezeit

•	 36 Monate Pflichtbeiträge innerhalb der letzten fünf Jahre

•	 Tägliche Arbeitsfähigkeit von weniger als sechs Stunden in  
irgendeinem Beruf

Arbeitsfähigkeit täglich Gesetzliche Erwerbsminderungsrente Höhe der Leistung

Unter 3 Stunden Volle Erwerbsminderungsrente Ca. 40 % vom Nettoeinkommen**

3 – 6 Stunden
Halbe Erwerbsminderungsrente 
Steht kein Teilzeitarbeitsplatz zur  
Verfügung, wird die volle Rente gezahlt

Ca. 20 % vom Nettoeinkommen**

6 Stunden und mehr Keine Erwerbsminderungsrente Keine Leistung

Erwerbsminderungsrenten werden grundsätzlich nur befristet bewilligt.

Natürlich ist es tragisch, dass ich nicht 
mehr mein gewohntes Leben führen kann.  
Ich bin aber froh, dass ich mich rechtzeitig 
abgesichert habe. Denn sonst würde ich  
vor dem Nichts stehen. 
(Julia B.*)

Julia B.*, Grundschulreferendarin, war 33 Jahre, als sie an einer hochgradig erosiven 
rheumatoiden Arthritis erkrankte. Die Folgen waren eine völlige Zerstörung ihrer 
Hand-, Finger- und Fußgelenke und eine sehr starke Bewegungseinschränkung 
der Hände. Neben dauerhaften Schmerzen litt sie auch an psychischen Problemen. 
Trotz umfangreicher Behandlungen konnte keine Besserung erzielt werden.  
Julia B. wurde als erwerbsunfähig eingestuft. Da sie zu Beginn ihres Studiums  
eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung bei Zurich abgeschlossen hatte, erhält sie 
jetzt eine monatliche Erwerbsunfähigkeitsrente.

Auch im Ernstfall 
zuversichtlich bleiben

* Name der Kundin von Zurich geändert.    ** Gilt für alle, die nach dem 01.01.1961 geboren sind. Kranken- und Pflegeversicherungsbeitrag abgezogen.



*Einzelheiten können Sie unseren Allgemeinen Versicherungsbedingungen entnehmen.

Umfassendes Serviceangebot im Leistungsfall

Sofern Sie es wünschen, bieten wir Ihnen eine umfangreiche Beratung 
und Unterstützung bei der Rehabilitation und bei einer möglichen Wieder-
eingliederung an. Für eine durchgeführte medizinische Rehabilitations- 
oder eine berufliche Reintegrationsmaßnahme übernehmen wir die Kosten 
bis zum Sechsfachen der monatlichen Erwerbsunfähigkeitsrente.

Finanzielle Sicherheit

Mit dem Erwerbsunfähigkeits-Schutzbrief sind Sie finanziell abgesichert.

•	   Erwerbsunfähigkeitsrente 
Wenn Sie täglich weniger als drei Stunden arbeiten können und wenn 
Ihre Erwerbsunfähigkeit voraussichtlich mindestens sechs Monate 
bestehen wird, erhalten Sie die individuell vereinbarte monatliche 
Erwerbsunfähigkeitsrente. Die Rente wird für die Dauer der Erwerbs-
unfähigkeit, längstens bis zum Ende der Vertragslaufzeit gezahlt.

•	  Weltweiter Schutz – rund um die Uhr 
Wo auch immer Sie leben oder arbeiten – Sie sind rund um die Uhr 
abgesichert. Auch in Ihrer Freizeit.

Flexibler Schutz, der mitwächst

Die Höhe Ihrer Absicherung können Sie flexibel Ihren Bedürfnissen 
anpassen.

•	  Lebensphasenkonzept 
Sie können Ihren Versicherungsschutz bei bestimmten Ereignissen  
(z. B. bei Volljährigkeit, Heirat, Geburt eines Kindes oder Abschluss  
der Berufsausbildung mit Beginn der Berufstätigkeit) ohne erneute 
Gesundsheitsprüfung an veränderte persönliche Bedürfnisse anpassen. 
Das Gleiche gilt in den ersten fünf Jahren nach Vertragsabschluss.

•	  Wechseloption 
Schüler, Studenten und Auszubildende können ohne erneute Gesund-
heitsprüfung in unsere Berufsunfähigkeitsversicherung wechseln. Das 
ist innerhalb von sechs Monaten nach Beginn einer Berufsausbildung 
oder Aufnahme einer Berufstätigkeit möglich.*

•	  Inflationsschutz 
Sie entscheiden, ob und wie Ihr Beitrag oder Ihre monatliche Rente 
jährlich erhöht werden soll.

Ihre Versorgungslücke lässt sich mit dem Erwerbsunfähigkeits-
Schutzbrief ganz einfach schließen. So müssen Sie sich keine  
Sorgen um laufende Lebenshaltungskosten (Miete, Essen, Kleidung 
etc.) machen, wenn die Einnahmen gesundheitsbedingt wegfallen.

Mit dem Erwerbsunfähigkeits-
Schutzbrief ist Ihre Existenz  
 abgesichert
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